
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

Praxisempfehlung 
 
 
Hofverarbeitung von Bio-Produkten: Linkliste 
 

 

Rund um die Bio-Verarbeitung 

https://www.oekolandbau.de/bio-in-der-praxis/bio-verarbeitung/   

 

Die Bio-Zertifizierung – was muss beachtet werden? 

https://www.oekolandbau.de/bio-zertifizierung/  

 

Liste der Öko-Kontrollstellen 

https://www.ble.de/SharedDocs/Downloads/DE/Landwirtschaft/Oekologischer-Landbau/ListeKontrollstelle-
nEU.html 

 

 

 

 

Warum eine Linkliste? 
 

Es gibt sehr gute Informationen im Internet von öffentlicher Hand aus anderen Bundesländern, die wir Ihnen 

hier vorstellen und per QR-Code schnell verfügbar machen wollen. Sollte ein Link nicht mehr funktionieren 

würden wir uns über eine Info freuen an: oekolandbau@lfulg.sachsen.de 
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Mehr Infos unter: 

www.oeko-kompetenzzentrum.sachsen.de 

 

Lohnverarbeitung beim konventionellen Betrieb/ Handwerk von Bio-Produkten 

Ein Verarbeiter, der für einen Bio-Betrieb herstellt, wie der örtliche Fleischer oder Schlachter muss 
nicht selbst bio-zertifiziert sein. Ein Lohnverarbeitungsvertrag ist hierfür ausreichend. 

https://www.oekolandbau.de/verarbeitung/unternehmen/kooperationen/lohnverarbeitung/  

Praxisempfehlung: Hofverarbeitung von tierischen Produkten 

Checkliste für Lohnverarbeitung Bio-Fleisch 

https://www.landwirtschaft.sachsen.de/praxisempfehlung-hofverarbeitung-von-tierischen-produkten-
60705.html   

Rechtliche Vorgaben zur Kennzeichnung 

https://www.oekolandbau.de/verarbeitung/rechtliche-grundlagen-fuer-die-bio-verarbeitung/kennzeichnung-
von-bio-lebensmitteln/ 

 

Online-Werkzeug zum Erstellen eines Bio-Etiketts (interaktiv) 

https://tools-oekolandbau.de/interaktives-etikett  

 

Angabe des Ortes der landwirtschaftlichen Erzeugung ist verpflichtend, die Region 

ist optional 

Die Kennzeichnung der Herkunft eines Bio-Lebensmittels ist verpflichtend. 
Es kann, sofern 95 Prozent der Zutaten aus einem Land beziehungsweise einer Region stammen, 
die Angabe EU-Landwirtschaft oder Nicht-EU-Landwirtschaft durch die Angabe eines Landes oder 
die Angabe eines Landes und einer Region ersetzt werden: z.B. Deutsche Landwirtschaft oder 
Deutsche Landwirtschaft – Sachsen. 

https://www.oekolandbau.de/verarbeitung/verkauf/kennzeichnung/bio-kennzeichung/berechnung-eu-nicht-eu-
zutaten/ 

 

 

Weitere Informationen: 

Über den QR-Code gelangen Sie zu weiteren Praxisempfehlungen: 

 

 

 

https://lsnq.de/OekolandbauEmpfehlungen 
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